
 

 BTG – EG – SG 
Informationen zur Aufnahme 
Aufnahmevoraussetzungen 

 
Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss 

BFS RS WRS GS (M) 

von der 
Berufsfachschule 

von der  
Realschule 

von der 
Werkrealschule 

von der 
Gemeinschafts-

schule (M-Niveau) 

Fachschulreife Mittlerer Abschluss 

Notenbedingung:  
(kein Härtefallantrag möglich, Zusatzqualifikationen können nicht berücksichtigt 

werden) 
 

Durchschnitt von Deutsch, Mathematik und Englisch 3,0 oder besser 
und 

Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils 4,0 oder besser 

 
Schülerinnen und Schüler mit einer Versetzung in die gymnasiale Oberstufe 

G8 G9 GS (E) + 1 FS GS (E) + 2 FS 

vom allgemein-
bildenden 

Gymnasium (G8) 

vom allgemein-
bildenden 

Gymnasium (G9) 

von der 
Gemeinschafts-
schule (E-Niveau 

mit einer 
Fremdsprache) 

von der 
Gemeinschafts-
schule (E-Niveau 

mit zwei 
Fremdsprachen) 

Versetzung am 
Ende von  Klasse 9 

oder Klasse 10 
(besseres Zeugnis) 

Versetzung am 
Ende von Klasse 10 

Versetzung am 
Ende von Klasse 10 

Versetzung am 
Ende von Klasse 10 

keine zusätzliche Notenbedingung 

 
Altersbeschränkung 
Das 19. Lebensjahr darf nicht vollendet sein (bei abgeschlossener Berufsausbildung das 22. 
Lebensjahr). Hier sind Härtefallanträge möglich.  
 
Auswahlverfahren 
Sollte es mehr Bewerber als Plätze geben, so findet ein Auswahlverfahren statt. Hierbei werden die 

Plätze innerhalb der Bewerbergruppen wie folgt vergeben: 

   

 
 
 

Die Rangfolge innerhalb der Bewerbergruppen richtet sich zunächst 
nach dem Schnitt in D, E und M. Bei gleicher Rangfolge ist der 
Durchschnitt aller Fächer maßgebend.  
 
 
 
 

85% 15% 

Mittlerer Abschluss Versetzung (Gym., GS) 

RS, GS, 
WRS, 2BFS 

GS E-Niv. 
+1 

Fremdspr. 

Gym. (G8 
und G9) 

GS E-Niv. 
+2 

Fremdspr. 

 



 

Informationen zum Online-Anmeldeverfahren BewO für Berufskollegs und 
Beruflichen Gymnasien für das Schuljahr 2024/25 

Ablauf Online-
Bewerbung 
 
 Ausführlicher 
Bewerberleitfaden 
siehe BewO-
Internetseite 

1. Bitte registrieren Sie sich ab dem 23. Januar 2024 auf der BewO-Internetseite 

https://bewo.kultus-bw.de/BewO und geben Sie alle erforderlichen Daten ein. 

BewO kann vom 04. Dezember bis 22. Dezember 2023 unverbindlich getestet werden. 

2. Nach der Dateneingabe können Sie online die von Ihnen gewünschten Bewerbungsziele 

(Schulen und Bildungsgänge) auswählen. 

3. Diese Bewerbungsziele ordnen Sie nach Priorität, d.h. der Bildungsgang, den Sie am liebsten 

besuchen würden, kommt an die erste Stelle usw. 

4. Drucken Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag aus und unterschreiben Sie ihn (Unterschrift 

der Erziehungsberechtigten nicht vergessen, sofern Sie unter 18 Jahre alt sind!). 

5. Geben Sie den Aufnahmeantrag zusammen mit den angegebenen Unterlagen bis spätestens 

Freitag 1. März 2024 an der Schule Ihrer ersten Priorität (z.B. CHS) ab. Wenn Sie 

unterschiedliche Bewerbungsziele ausgewählt haben, müssen Sie Ihre Unterlagen eventuell 

noch an anderen Schulen vorlegen. Diese Schulen sind im Aufnahmeantrag gekennzeichnet. 

Änderung 
Bewerbungsziele 

Wenn Sie die Prioritäten Ihrer Bewerbungsziele ändern oder neue Bewerbungsziele hinzufügen 
wollen, ist dies bis zum Ausdrucken des Aufnahmeantrags online möglich. Nach Ausdruck des 
Aufnahmeantrags ist eine Prioritätenänderung online bis Ende Juni zu beantragen. Der in BEWO 
erstellte Änderungsantrag ist unterschrieben an der Schule abzugeben.  

Vorläufiger Schulplatz 
im März 

Die Schule, bei der Sie einen vorläufigen Schulplatz erhalten (z.B. CHS), sendet Ihnen bis zum 25. 
März 2024 eine schriftliche Benachrichtigung per Post zu. Die Zusage ist vorläufig, weil für die 
endgültige Platzvergabe die Noten im Abschluss- bzw. Jahreszeugnis maßgeblich sind. Die Schule, 
von der Sie bis zum 25. März 2024 eine schriftliche Benachrichtigung erhalten, ist im weiteren 
Verfahren für Sie zuständig. 

Nachrückliste Sie erhalten eine vorläufige Absage, wenn Sie auf der Nachrückerliste geführt werden. Dann 
erfüllen Sie zwar die Aufnahmevoraussetzungen, würden aber zu diesem Zeitpunkt (noch) keinen 
Schulplatz bekommen. Die Schule, von der Sie bis zum 25. März 2024 eine schriftliche Benach-
richtigung erhalten, ist im weiteren Verfahren für Sie zuständig. 

Abmeldung von BewO Wenn Sie nicht mehr am Bewerberverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie bzw. Ihre 
Erziehungsberechtigten dies der für Sie zuständigen Schule unverzüglich schriftlich mitteilen. 

Ein entsprechendes Formular hierzu liegt der Benachrichtigung vom 25. März 2024 bei.  

Vorlage Endnoten Spätestens bis Montag 15. Juli 2024 (spätestens bis 15:00 Uhr) muss eine Kopie Ihres Abschluss- 
oder Jahreszeugnisses bzw. ein Notenauszug an der für Sie zuständigen Schule vorliegen. Die 
Zeugnisabgabe ist möglich durch: 

- Persönliche Abgabe im Sekretariat (bitte beglaubigte Kopie) 

- Upload über das BEWO-System (bitte beglaubigte Kopie nachreichen)  

- Einwurf in den Briefkasten der Schule (bitte beglaubigte Kopie) 

Egal welche Möglichkeit Sie wählen, stellen Sie sicher, dass das Zeugnis rechtzeitig (also bis 
15.07.2024 15:00 Uhr) an der Schule ist.  

In absoluten Ausnahmefällen akzeptieren wir eine persönliche Abgabe in unseren Sekretariat bis 
längstens Di. 16.07.2024 um 10:00 Uhr. 

Schulplatz und 
Aufnahmetag 

Am Montag 22.07.2024 steht die Benachrichtigung über Ihren endgültigen Schulplatz und die 
Information zum Aufnahmetag in BewO zum Download bereit  Zum Abrufen melden Sie sich in 
BewO an. Am Dienstag 23.07.2024 melden Sie (oder ein*e Vertreter*in) Ihrer künftigen Schule 
zurück, ob Sie den Schulplatz annehmen. Die Annahme des Schulplatzes erfolgt digital über das 
BewO-System, es ist kein persönliches Erscheinen an der Schule erforderlich. Genaue 
Informationen erhalten Sie in der Bewerberbenachrichtigung.  

Aufnahmetag für 
Nachrücker 

Sofern noch freie Plätze vorhanden sind, werden evtl. Nachrücker ab Mi. 24.07.2024 von der 
Schule informiert.  

 

https://bewo.kultus-bw.de/BewO

